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Anhang 1 zur Satzung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

BEITRAGS- und KASSENORDNUNG 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

Entsprechend dem Grundsatz weitgehender Dezentralisierung und autonomer Regelungen, die allerdings 
ihre Grenzen in den Notwendigkeiten einer politisch wirksamen Organisation und der 
Rechenschaftslegung entsprechend dem Parteiengesetz findet, regeln BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ihre 
Finanzverhältnisse folgendermaßen: 

 

1.  Der/die BundesschatzmeisterIn verwaltet die zentralen Finanzen. Zusammen mit den 
LandesschatzmeisterInneN, je einem/einer auf den Landesversammlungen gewählten 
BasisvertreterIn und dem/der BundesschatzmeisterIn der GRÜNEN JUGEND bildet er/sie den 
Bundesfinanzrat. 

 

A. RECHENSCHAFTSBERICHT 

2.  Der/die BundesschatzmeisterIn sorgt für die fristgerechte Vorlage des Rechenschaftsberichts gemäß 
dem sechsten Abschnitt des Parteiengesetzes bei dem Präsidenten/der Präsidentin des Deutschen 
Bundestages. 

 Zu diesem Zweck legen die SchatzmeisterInnnen der Landesverbände und Bundesvereinigungen 
ihm/ihr bis spätestens zum 31. Mai eines jeden Jahres die Rechenschaftsberichte vor. 

3.  Die Kreis- und Ortsverbände legen den Landesverbänden jährlich bis zum 31. März Rechenschaft 
über ihr Vermögen, ihre Einnahmen und ihre Ausgaben nach Maßgabe der Bestimmungen des § 24 
Parteiengesetzes ab. 

4.  Die LandesschatzmeisterInnen kontrollieren die ordnungsmäßige Kassenführung der Kreisverbände 
und gewährleisten damit, dass jederzeit die zur Erstellung des Prüfvermerks für den 
Rechenschaftsbericht nach § 29,3 Parteiengesetz vorgeschriebenen Stichproben möglich sind. Ist die 
rechtzeitige Abgabe des Rechenschaftsberichtes gemäß Parteiengesetz auf Bundesebene gefährdet, 
muss der jeweils höhere Gebietsverband über sein entsprechendes Organ die Kassenführung des 
nachfolgenden Organs an sich ziehen oder einen Beauftragten/eine Beauftragte einsetzen. 

 

B. MITGLIEDSBEITRÄGE 

5. Jedes Mitglied ist zur regelmäßigen Zahlung eines Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 

6.  Die Höhe des Beitrages beträgt bundeseinheitlich mindestens 1 % vom Nettoeinkommen. 

7. Der zuständige Kreis- bzw. Ortsverband ist berechtigt, auf Antrag für Personen mit besonderen 
finanziellen Härten (z. B. SozialhilfeempfängerInnen), Ausnahmen hiervon im Einvernehmen mit den 
Mitgliedern zu vereinbaren (Sozialklausel). 

 

C. BEITRAGSABFÜHRUNGEN 

8. Um eine möglichst unbürokratische und dezentrale Beitragserhebung zu gewährleisten, zahlen die 
Landesverbände pro Monat und Mitglied einen Anteil aus Mitgliedsbeiträgen, der von der 
Bundesversammlung beschlossen wird. 

9.  Diese Unterlage dient zugleich zur Feststellung der Delegiertenstärke für Bundesversammlungen.=

 

D. SPENDEN 

10.  Bundesverband, Landesverbände, Kreisverbände und Vereinigungen sind berechtigt, Spenden 
anzunehmen. Ausgenommen sind Spenden, die im Sinne von § 25 Parteiengesetz unzulässig sind. 
Solche Spenden sind über die Landesverbände und den Bundesverband unverzüglich an das 
Präsidium des Deutschen Bundestages weiterzuleiten. 
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11.  Spenden an einen oder mehrere Gebietsverbände, deren Gesamtwert DM 20.000,00 übersteigt, 
sind im Rechenschaftsbericht des Gebietsverbandes, der sie vereinnahmt hat, unter Angabe des 
Namens und der Anschrift des Spenders bzw. der Spenderin zu verzeichnen. 

12. Hat ein Gebietsverband unzulässige Spenden vereinnahmt, ohne sie gemäß Nr. 7 an das Präsidium 
des Deutschen Bundestages weiterzuleiten, oder erlangte Spenden nach Nr. 8 nicht im 
Rechenschaftsbericht veröffentlicht, so verliert er gemäß § 25 Parteiengesetz den ihm nach der 
jeweiligen Beschlusslage zustehenden Anspruch auf Erstattung von Wahlkampfkosten in Höhe des 
Zweifachen der rechtswidrig erlangten oder nicht veröffentlichten Spenden. 

13.  Spendenbescheinigungen werden vom Bundes-, den Landes-, Kreisverbänden und Vereinigungen 
erteilt. Jeder Ebene stehen die bei ihr eingegangenen Spenden ungeteilt zu. 

 
E. STAATLICHE TEILFINANZIERUNG 

14.  Die Auszahlung der staatlichen Mittel für die bei Landtagswahlen erzielten gültigen Stimmen erfolgt 
an den jeweiligen Landesverband. Die Auszahlung der übrigen staatlichen Mittel erfolgt an die 
Bundespartei. Die/Der Bundesschatzmeister/in beantragt jährlich zum 15. Januar für den 
Bundesverband und die Landesverbände die Auszahlung der staatlichen Mittel. Der Bundesfinanzrat 
bereitet jeweils eine Vereinbarung zur Aufteilung der Mittel zwischen Bundes- und 
Landesverbänden vor. Am Rande der Bundesversammlung sollte auch jeweils der Bundesfinanzrat 
delegiertenöffentlich tagen. 

 

F. BUNDESETAT 

15.  Der/die BundesschatzmeisterIn stellt einen Haushaltsplan auf, der vom Bundesfinanzrat 
zwischenzeitlich, von der Bundesversammlung endgültig genehmigt wird. 

 Ist es absehbar, dass der Haushaltsansatz nicht ausreicht, hat der/die BundesschatzmeisterIn 
unverzüglich einen Nachtragshaushalt einzubringen. Er/sie ist bis zu dessen Verabschiedung an die 
Grundsätze einer vorläufigen Haushaltsführung gebunden. 

16.  Eine Ausgabe, die beschlossen ist, muss durch einen entsprechenden Etattitel auch möglich sein. 
Beschlüsse, die mit finanziellen Auswirkungen verbunden sind und für deren Deckung kein 
entsprechender Etattitel vorgesehen ist, sind nur über die Umwidmung von anderen Etatposten 
auszuführen. Diese Umwidmung bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung durch 
den/die BundesschatzmeisterIn. Kommt diese Zustimmung nicht zustande, muss diese Ausgabe über 
einen entsprechenden Nachtragshaushalt bei den dazu notwendigen Gremien beantragt werden. Bis 
zu dieser Entscheidung erfolgt keine Ausführung des Beschlusses. 

17.  Zur treuhänderischen Übernahme und treuhänderischen Verwaltung von unbeweglichem Vermögen 
sowie Forderungen und sonstigen vermögenswerten Rechten der Bundespartei BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sowie der Wahrnehmung von deren Interessen in Grundstücksangelegenheiten dient ein 
Vermögensverwaltungsverein. Er besteht aus den Mitglied Vorstands. Die Satzung des Vereins 
bedarf der Genehmigung durch den Bundesvorstand. Der Vermögensverwaltungsverein legt der 
Bundesversammlung jährlich einen Geschäftsbericht vor. Finanzwirksame Beschlüsse des VVV e.V. 
bedürfen der Bestätigung durch den Bundesvorstand. 

 

G. BEITRAGS- UND KASSENORDNUNGEN DER LANDES- UND KREISVERBÄNDE 

18.  Entsprechend § 9 der Bundessatzung erlassen die Landes- und Kreisverbände die im Sinne des 
Parteiengesetzes notwendigen ergänzenden Regelungen. 


